Fall 14:

Pedro Poker (P) verhandelt mit Viktor Vogel (V) über die Verpachtung einer Wirtschaft, die in einem Wohngebiet am Stadtrand gelegen ist. Bei ihren Verhandlungen gehen beide davon aus, dass das Abendgymnasiums Saarbrücken demnächst in den Gebäudekomplex gegenüber einziehen wird, da deren bisherige Räumlichkeiten in der Innenstadt zu klein geworden sind. Aufgrund des zu erwartenden Stroms durstiger Studenten wird ein recht hoher Pachtzins vereinbart. Als P jedoch wenig später erfährt, dass der Umzug der Schule aus Kostengründen geplatzt ist, will er den Vertrag wieder kündigen.

Fall 15:

Nachdem Pit Proll (P) in Fall 1 auf so unglückliche Art und Weise seines alten VW Golf verlustig geworden ist, ist er auf der Suche nach einem neuen fahrbaren Untersatz. Dabei stößt er in der Zeitung auf eine Annonce des Bert Bullig (B), der seinen tiefergelegten BMW verkaufen möchte. Am 1.7.2005 schließen P und B einen Kaufvertrag über das Auto zum Preis von 9.000 €. Der Wagen wird dem P unmittelbar übergeben und übereignet, der Kaufpreis aber noch für einen Monat gestundet. Kann B am 2.8. noch Zahlung des Kaufpreises verlangen, wenn

a) P die 9.000,- € am 1.8. auf das gemeinsame Konto von B und dessen Lebensgefährtin Bella überwiesen hat

b) er dem P nach Vertragsschluss erklärt hatte, dieser müsse nicht unbedingt bar bezahlen und P ihm am 1.8. einen Scheck in den Briefkasten geworfen hat

c) P die 9.000,- € am 1.8. in bar bei dem zuständigen Amtsgericht unter Ausschluss eines Rücknahmerechts hinterlegt hat

Fall 16

Adalbert (A) muss eine dringende Geschäftreise antreten. Da der Vergaser seines Wagens defekt ist, fährt er in die Werkstatt des U, in der seinen Wagen regelmäßig reparieren lässt und bittet darum, dass der Wagen noch rechtzeitig bis 17.00 Uhr instand gesetzt werde. U erklärt, das gehe in Ordnung. Als A den Wagen gegen Zahlung des Rechnungsbetrages abholen will, erklärt U, es stehe noch eine Rechnung aus einer früheren Reparatur in Höhe von 658,- € offen. Diese müsse erst beglichen werden, vorher werde er den Wagen nicht herausgeben. A dagegen erklärt, er habe diese Rechnung noch gar nicht erhalten.

Wie ist die Rechtslage?

